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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 19. September 2012 

 

B E S C H L Ü S S E 
 
 
1. Abwasserentsorgungsreglement, Neufassung; Genehmigung 

 

 Das Abwasserentsorgungsreglement und das Gebührenreglement zum Abwasserent-
sorgungsreglement werden genehmigt. 

 
2. Rahmenkredit Nr. 2 für die Werterhaltung der Druckwasserleitungen (Sekundär-

leitungen) 
 
 1. Der Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) von 1.5 Mio. Franken (inklusive MWST) zur 

Werterhaltung der Druckwasserleitungen (Sekundärleitungen) wird zu Lasten der Investi-
tionsrechnung der Wasserversorgung bewilligt. 

 
 2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die einzelnen Objektkredite in abschliessender 

Kompetenz zu beschliessen. Er kann die Finanzkompetenz für Einzelvorhaben bis 
 Fr. 50'000.00 an den / die Departementsvorsteher/in zusammen mit dem / der zuständi-

gen Abteilungsleiter/in delegieren, insgesamt jedoch höchstens Fr. 250'000.00 pro Jahr. 
 
3. Volksmotion "Zusätzliche Betreuungsangebote für Primarstufenkinder während 

den Schulferien"; Erheblicherklärung 
 
 Die Volksmotion "Zusätzliche Betreuungsangebote für Primarstufenkinder während den 

Schulferien"; wird erheblich erklärt. 
 
4. Einfache Anfrage Elisabeth Aebi betreffend "Buslinie 33"; Antwort 
 
 Die Einfache Anfrage wurde vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
5. Einfache Anfrage Toni Oesch betreffend Einzonung Lättere: Mehrwertabschöp-

fung;  Antwort 
 
 Die Einfache Anfrage wurde vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
5. Einfache Anfrage Roland Stucki betreffend KulturLegi; Antwort 
 
 Die Einfache Anfrage wurde vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
6. Dringliche Motion Hans-Jörg Rhyn und Mitunterzeichnende betreffend "Ge-

kappte Busverbindung zu den Einkaufsläden und Dienstleistungsbetrieben im 
Raum Oberzollikofen / Kreuz wieder herstellen!"; Erheblicherklärung 

 
 Die Dringlichkeit wird gewährt. Die Motion Hans Jörg Rhyn und Mitunterzeichnende 

wird erheblich erklärt. 
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7. Parlamentarische Eingänge 
 
 Einfache Anfrage Beat Nydegger betreffend "Bauzeit Sanierung Schulhausstras-

se" 
 
 Die Einfache Anfrage wird vom Gemeinderat sofort mündlich beantwortet. 
 
 
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Geschäften finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/ggrmain/politbusiness/ 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

⇒ Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Ver-
öffentlichung Beschwerde beim Regierungsstatthalter geführt werden. 

 
 

Fakultatives Referendum 

 

⇒ Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegen die unter Ziffer 1 
und 2 aufgeführten Beschlüsse dem fakultativen Referendum. 
 

⇒ Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstim-
mung zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich ver-
langt wird. 
 

⇒ Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im 
Amtsanzeiger bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Ge-
meinderates zu diesem Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und 
mit 05. November 2012 bei der Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zolliko-
fen, öffentlich auf (Büro 205, 2. Stock). 
 

 
Für Fragen oder bei Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden 
Sie sich bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
 
Zollikofen, Donnerstag. 20. September 2012 

 
 GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


